
Anmeldung und Auftrag
für

Körperbestattung

Friedhofs- und Bestattungsbetrieb der
Landeshauptstadt Saarbrücken - FBS -
Richard-Wagner-Straße 52 - 56, 66111 Saarbrücken
Tel.: (0681) 905-4289
Fax: (0681) 905-4278
e-mail: fbs@saarbruecken.de
www.saarbruecker-friedhoefe.de

24-Stunden-Service-Hotline

0800 999 8001

Sprechzeiten:
Mo., Di., Mi., Fr.    8.30 - 12.00 Uhr
Mo., Mi.  13.30 - 15.30 Uhr
Do.    8.00 - 18.00 Uhr

Wichtige Telefon-Nummern:

Grabangelegenheiten Tel. 06 81 / 905 42 89
Fax 06 81 / 905 42 78

Grabpflege Tel. 06 81 / 905 42 83

Bezirk Mitte Tel. 06 81 / 9 54 50 - 53
Hauptfriedhof, Alt-Saarbrücken, St. Arnual und St. Johann

Bezirk Halberg Tel. 06 81 / 87 26 99
Friedhöfe Bischmisheim, Brebach, Bübingen, Ensheim, Eschringen,
Fechingen, Güdingen, Schafbrücke

Bezirk West Tel. 06 81 / 99 28 50
Waldfriedhof Burbach, Friedhöfe Altenkessel, Gersweiler,
Klarenthal, Krughütte

Bezirk Dudweiler Tel. 0 68 97 / 9 97 23
Friedhöfe Dudweiler. Jägersfreude, Herrensohr,
Scheidt, Scheidterberg

Krematorium Tel. 06 81 / 9 26 45 15



G Verwandtschafts-Verhältnis zum/zur Verstorbenen

Anmeldung und Auftrag für Körperbestattu

Friedhofs- und Bestattungsbetrieb der
Landeshauptstadt Saarbrücken - FBS -
Richard-Wagner-Straße 52 - 56, 66111 Saarbrücken
Tel.: (0681) 905-4289
Fax: (0681) 905-4278
e-mail: fbs@saarbruecken.de
www.saarbruecker-friedhoefe.de

Eingegangen am:  Uhrzeit:

1. Verstorbene Person:
N Vorname

Geburtsname Geburtsd

� Datum

2. Auftraggeber/in:

 Straße   Ort

Name Vornam

3. Nutzungsberechtigte einer neuen oder  vorhandenen Grab

 

Name Vorname

Ich bin Nutzungsberechtigte/r bzw. Nachfolger/in im Nutzungsrecht
Beisetzung zu.
Dies bestätige ich ausdrücklich durch meine Unterschrift unter Pun
Hinweis: Bei Umschreibung eines Nutzungsrechtes wird eine Gebü

4. Verlängerung Nutzungsrecht bei vorhandener Grabstätte
Friedhof Feld-Nr.

_____ Anzahl Grabstellen
(Körperwahlgrab pro Stelle 1 Körper- und bis zu 4 Urnenbestattunge

____ Neue Anzahl Grabstellen, sofern Sie eine Reduzierung wünschen (We

_ Rest-Dauer vorhandenes Nutzungsrecht in Jahren (soweit bekannt)

Das Nutzungsrecht der Grabstätte wird automatisch an die Mindestr
bei unterirdischen Grabkammern angepasst ! Partnergräber haben e
eine weitere Verlängerung des Nutzungsrechtes ist nicht möglich.

Andere Verlängerung der Nutzungsdauer in Jahren
(ab 21 Jahre bei Körpergrabstätten und ab 16 Jahren bei unte

5. Gestaltungsvorschriften für Grabdenkmal

Jede Grabstätte ist so zugestalten und an die Umgebung anzupassen, dass d
Grabstätten in Grabfeldern ohne Gestaltungsvorschriften für das Grabdenkma
mit besonderen Gestaltungsvorschriften liegen in der Regel in bevorzugter La
chen. Der Friedhofs- und Bestattungsbetrieb der Landeshauptstadt Saarbrück

� besondere Gestaltungsvorschriften � ohne besondere Gestalt
ng
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6. Grabarten für Körperbeisetzungen
Bestattungs- und Grabnutzungsgebühr

Reihengrab (Nutzungsdauer nur für 20 Jahre möglich!)

� für Verstorbene unter 5 Jahre (Achtung: Nutzungsdauer längstens 15 Jahre!)

� für Verstorbene über 5 Jahre

� anonymes Grab mit (einfacher Dauergrabpflege)

Wahlgrab (Nutzungsdauer mindestens 20 Jahre oder mehr mit der Möglichkeit der Verlängerung!)

� Rabattengrab

� Tiefgrab 1. Belegung

� Tiefgrab 2. Belegung

� Partnergrab (Achtung: Nutzungsdauer max. insgesamt 40 Jahre!)

� Oberirdische Grabkammer

� Unterirdische Grabkammer (Nutzungsdauer mind. 15 Jahre)

� Historische Grabanlage (Kosten für Grabmal und/oder Pflege werden gesondert berechnet)

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

7. Trauerhalle � Keine Trauerfeier in Saarbrücken

Ort und Zeitpunkt der 1. Trauerfeier  Friedhof_________________________________  Datum_______________ Uhrzeit_________

Ort und Zeitpunkt der 2. Trauerfeier
(50 % d. normalen Gebühr)             Friedhof_________________________________  Datum_______________ Uhrzeit_________

� Trauerfeier mit Komplettdeko � Trauerfeier mit Einfachdeko

� mit Sarg � Bestattung außerhalb v. Saarbrücken

� Orgelspiel und CD � Orgelspiel � CD

� verlängerte Trauerfeier gewünscht � Trauerfeier samstags (+ 25% d. normalen Gebühr)

8. Bestattung � Keine Bestattung in Saarbrücken

Ort und Zeitpunkt Bestattung           Friedhof_________________________________  Datum_______________ Uhrzeit_________
(nur, wenn abweichend von 1. oder 2. Trauerfeier)

� 4 Sargträger

� 6 Sargträger (bei Verstorbenen über 75 KG) � Konduktführer  (Hauptfriedhof und Waldfriedhof Pflicht!)

� Sargträger bei Totgeburten o. Verstorbenen unter 5 Jahren � Bestattung samstags (+ 25% d. normalen Gebühr)

9. Sonstige Leistungen nach Vereinbarung mit gesonderter Rechnung (z.B. Zusatzdeko,…)

10. Hinweise

Gem. § 3 der Friedhofs- und Bestattungsgebührensatzung - FBGS - ist Gebührenschuldner:
a) wer zur Tragung der Kosten gesetzlich verpflichtet ist,
b) wer den Auftrag erteilt hat oder die Leistung in Anspruch nimmt (Auftraggeber/in).

Nach § 4 Abs. 1 FBGS entsteht der Anspruch auf die Gebühren mit Beginn der Benutzung oder Inanspruchnahme.
Die Friedhofssatzung (FS) und die Friedhofs- und Bestattungs-Gebühren-Satzung (FBGS) in der jeweils gültigen Fassung werden dem/der
Auftraggeber/in auf Wunsch vom Bestattungsinstitut bzw. dem FBS ausgehändigt.

€



Hiermit bevollmächtige ich als Auftrageber(in) der Beisetzung das von mir beauftragete Bestattungsinstitut, die Bestattung anzumelden und
gegenüber dem FBS in meinem Namen rechtsverbindlich alle erforderlichen Erklärungen abzugeben.
Die Vollmacht berechtigt ggfs auch die Entgegennahme des Gebührenbescheides.

Mit meiner Unterschrift als Auftraggeber/in oder Nutzungsberechtigte(r) bzw. Nachfolger(in) im Nutzungsrecht bestätige ich gleichzeitig
die Kenntnisnahme der Ausführungen unter 10. und weiss, dass ich vor der Bestattung eine gesonderte Beratung mit dem FBS vereinbaren kann!

Die voraussichtlichen Gebühren/Kosten des Friedhofs- und Bestattungsbetriebes der
Landeshauptstadt Saarbrücken (FBS) betragen: Gesamt-Kosten

€

Saarbrücken , den ___________________________________

Unterschrift Auftraggeber/in Unterschrift Nutzungsberechtigte/r bzw. Nachfolger/in im
Nutzungsrecht der Grabstätte (nur wenn nicht Auftraggeber)

12. Beerdigungsinstitut

Name / Stempel __________________________________________________

Adresse __________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

11. Vollmacht und Unterschriften

Unterschrift



Gebührenbeispiele 2011 in €  

Körperbestattungen
                    Rabattengrab               Partnergrab***** Tiefgrab Reihengrab Reihengrab Unterirdische Oberirdische

1-stell. 2-stell. 2 Stellen 1. Belegung m. Grabpflege****** Grabkammer * Grabkammer

I. Grabnutzungsgebühr * 1020,00 2040,00 1020,00 1340,00 600,00 600,00 1455,00 2660,00
II. Bestattungs-

   grundgebühren

ohne Trauerhallenbenutzung 1755,00 1755,00 1755,00 1925,00 1755,00 1755,00 1300,00 900,00
***** Grabpflege siehe unten 1218,00

Gesamtgebühr 2775,00 3795,00 2775,00 3265,00 2355,00 3573,00 2755,00 3560,00

III. Zusätzliche Leistungen 

     -  4 Sargträger ** 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00
     -  Konduktführer *** 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
     -  Orgelspiel und CD 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00
     -  Abräumen Grabmal einfach**** 100,00 130,00 130,00 150,00 50,00 50,00 100,00
     -  Trauerfeier 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00

         -  Trauerfeier mit Einfachdeko 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00

Gesamtgebühr m.zusätzl.

Leistungen

Trauerfeier mit Sargtr./Orgel/CD 3280,00 4330,00 3310,00 3820,00 2810,00 4028,00 3260,00 3965,00
Trauerfeier mit Einfachdekoration, 3230,00 4280,00 3260,00 3770,00 2760,00 3978,00 3210,00 3915,00
 Sargträger und Orgel/CD

   ohne Trauerfeier 3070,00 4120,00 3100,00 3610,00 2600,00 3818,00 3050,00 3755,00

*     Die Nutzungsdauer beträgt bei unterirdischen Grabkammern 15 Jahre und bei den übrigen Gebührenbeispielen 20 Jahre.
      Sie kann bei  Wahlgrabstätten (Rabatten- und Tiefgräber) individuell verlängert oder beim Erwerb mit einer längeren Laufzeit festgelegt werden.
      Kosten fallen nur an, wenn keine Grabstätte vorhanden ist. Besteht das Nutzungsrecht weniger als 20 Jahre (bei unterirdischer Grabkammer 15 Jahre),
      ist der Differenzbetrag bis 20 Jahre (bis 15 Jahre bei unterirdischen Grabkammern) zu entrichten.
**   Gestellung auch durch Dritte möglich.
*** Hauptfriedhof und Waldfriedhof Burbach Pflicht, wenn Sargträger nicht von FBS gestellt werden; auf den übrigen Friedhöfen Gestellung auch durch Dritte möglich.
**** Gebühr wird bei Antrag auf Grabmalgenehmigung fällig
*****  Friedhöfe Bischmisheim, Bübingen, Ensheim, Eschringen, Gersweiler, Klarenthal und Krughütte.
        Übertragung des Nutzungsrechtes auf 20 Jahre je Stelle, die Verlängerung ist auf max. 20 Jahre begrenzt.
****** Nur Hauptfriedhof. Die gärtnerische Unterhaltung erfolgt über die Treuhandstelle Saarländischer Friedhofsgärtner im Rahmen eines Pflegevertrags.Gebührenbeispiele 2011 in € - ab 01.03.2011

Aschenbeisetzungen

Urnen- Urnenreihen-        Urnenrabattengrab Urnenwand Urnen- hist. Urnen- Urnen- Urnen- Urnen- Urnen-

reihengrab grab mit 1-stellig in besond. Standard- gemeinschafts- gemeinschafts- themen- baumgrab gemeinschafts- waldgrabstätte

Pflege und Lage kammer anlage anlage ** park baumgrab

Grabdenkmal***  -außen - **

I. Grabnutzungsgebühr * 490,00 490,00 520,00 760,00 1260,00 1090,00 1250,00 880,00 790,00 735,00 200,00
II. Bestattungs-

   grundgebühren

   ohne Trauerhallenbenutzung 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 730,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 1100,00

III. Einäscherungsentgelt 

 einschl. 19 % MwSt 414,00 414,00 414,00 414,00 414,00 414,00 414,00 414,00 414,00 414,00 414,00
 Leichenschaugebühr 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

429,00 429,00 429,00 429,00 429,00 429,00 429,00 429,00 429,00 429,00 429,00

Summe Gebühren u. Entgelt 2119,00 2119,00 2149,00 2389,00 2419,00 2719,00 2879,00 2509,00 2419,00 2364,00 1729,00

IV. Zusätzliche Leistungen

Trauerfeier 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00
Trauerfeier mit Einfachdeko 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00
Urnenträger 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
 Konduktführer ***** 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
Orgelspiel und/oder CD 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00
Abräumen Grabmal einfach**** 40,00 40,00 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gesamtgebühr mit

zusätzlichen Leistungen****

Trauerfeier mit Orgel/CD 2399,00 2399,00 2459,00 2699,00 2659,00 2959,00 3119,00 2749,00 2659,00 2604,00 1969,00
Trauerfeier mit Einfachdeko mit 2349,00 2349,00 2409,00 2649,00 2609,00 2909,00 3069,00 2699,00 2609,00 2554,00 1919,00
Orgel/CD und Konduktführer

Ohne Trauerfeier 2189,00 2189,00 2249,00 2489,00 2449,00 2749,00 2909,00 2539,00 2449,00 2394,00 1759,00

* Die Nutzungsdauer beträgt bei allen Gebührenbeispielen 20 Jahre. Sie kann bei Wahlgrabstätten (Urnenrabattengrab, Urnenwandgrab und Urnenbaumgrab) 
  individuell verlängert werden oder beim Erwerb mit einer längeren Laufzeit festgelegt werden.
  Gebühren fallen nur an, wenn keine Grabstätte vorhanden ist. Besteht das Nutzungsrecht weniger als 20 Jahre, ist der Differenzbetrag bis 20 Jahre zu entrichten.
**  Die gärtnerische Unterhaltung und das Gemeinschaftsgrabmal sind eingeschlossen. Die Beschriftung erfolgt durch den FBS, die Berechnung je nach Aufwand.
*** Pflege und Grabdenkmal werden gesondert berechnet.
**** Gebühr wird bei Antrag auf Grabmalgenehmigung fällig.
***** Hauptfriedhof und Waldfriedhof Burbach Pflicht, wenn Urnenträger nicht von FBS gestellt werden; auf den übrigen Friedhöfen Gestellung auch durch Dritte möglich.

Beim Aufbau eines Grabdenkmals und sonstiger Aufbauten werden außerdem Gebühren für die Genehmigung und das Abräumen nach Ablauf des Nutzungsrechtes 
(bei Wahlgrabstätten) bzw. der Ruhefrist (bei Reihengrabstätten) fällig.
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